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Kalendarium
Vor 70 Jahren:

Brand des Büllinger  
Volkshauses

Anlässlich der Kirmes des Jahres 1926 or-
ganisierten einige Büllinger Vereine ein 
Zeltfest auf dem damaligen Hof Legros 

an der Hauptstraße. Der ansehnliche Erlös die-
ser Veranstaltung diente als Startkapital für den 
Bau eines Dorfsaals, für den ein Privatmann ein 
Grundstück in der Bahnhofstraße zur Verfügung 
gestellt hatte. Fünfzehn Bewohner übernahmen 
eine Bürgschaft zur vollständigen Deckung der 
Finanzierung.

Die Bauarbeiten wurden rasch in Angriff 
genommen und im Laufe des Jahres 1927 
konnte der Rohbau fertiggestellt und das 

Dach gedeckt werden. Der großzügig bemessene 
Saal umfasste 420 m², wovon 160 m² als Tanzflä-
che vorgesehen waren. Im Juni 1928 wurde die 
Kirmes im „neueröffneten Volkshaus“ gefeiert, 
obschon die Innenarbeiten noch nicht vollstän-
dig abgeschlossen waren. Auf einer Ansichtskarte 
von 1929 ist die mit Säulen umrahmte, aufwändig 
gestaltete Bühne zu erkennen. Acht Dorfvereine 
waren emblematisch als Wandmalerei dargestellt.

1942 wurde das Gebäude von der Gemeinde 
erworben. Nach der Ardennenoffensive im 
Dezember 1944 wies das Volkshaus erheb-

liche Schäden auf, die zunächst notdürftig instand-
gesetzt wurden. Somit konnte hier im Juni 1946 an 
den drei Kirmestagen wieder getanzt und gefeiert 
werden. In der Folge wurde das Lokal erneut rege 
genutzt: Theaterabende, Tanzveranstaltungen, 
Karnevalsfeiern, die Feier zur Primiz von Leopold 
Wampach im August 1950 usw.

Höhepunkte der Nachkriegsveranstal-
tungen waren vom Kirchenchor und 
Musikverein Eynatten organisierte Mu-

sikdarbietungen und eine Operettenaufführung 
(„Waldvöglein“) am Pfingstmontag 1948, deren Er-
lös für die Instandsetzung der stark beschädigten 
Büllinger Pfarrkirche bestimmt war. 

In der Nacht vom 2. auf den 3. Juli 1952 brach 
über die Region ein heftiges Gewitter herein, 
und kurz danach schrillten in Büllingen die 

Sirenen. Im Volkshaus war der Blitz eingeschla-
gen und der Dachstuhl brannte lichterloh. Auf-
kommender Wind fachte das Feuer zusätzlich 
an. Trotz der Anstrengungen der herbeigeeilten 
Ortsfeuerwehr war das Gebäude nicht mehr zu 
retten. Ein Wiederaufbau nach dieser zweiten Zer-
störung kam nicht mehr in Frage; an der Stelle der 
Ruine wurde 1981 im Auftrag des Verkehrsvereins 
Büllingen ein Kinderspielplatz angelegt.
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